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Tgxtliche Fe~tsetzungen 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Dach § 9 Abs. 1 Bundesbeugesetz (BB8UG) in der Fassung vom 18 ' 8.1976 
und §§ 1-23 der Beunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung : 
vom 15 .. 9 . 1~77. 

1.1 .Art und Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 .Abs . 1 Ziff. 1 BBeuG und ~§ '1-23 Bc;uNVO) 
In Anwendung von § 3 Abe. 4 Bowie § 4 Aba. 4 3euNVO wi~d ~est­
gesetzt, daß in Teilbereichen max. 2 \o;ohnungen pro Gebäud' ~ zu-
lässig sind (siehe Eintrag) 
Bei der Festsetzung n+u" dar f dieseE :zusätzliche Geschoß ~: ' .lur 
ein anreehenbares Untergescho3 im Sinne von § 2 Abs. 6 u. ' 8 
LBO sein. 

1.2 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BBauG und § 22 ß~uNVO) 
Für des gesamte Be-ugebiet wird offene Bauweise (0) festge :i' etzt. 
In einem Teilbereich sind nur Doppelhäuser zulässig. 
(siehe Planeintrag) 

Stellung der baulichen .~lnge~ 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BBauG) 
Di e Stellup..g der Gebäude ist dureh di e in Plan dargBstelllf e 
li'irstrichtung verbindlich festgesetzt. 

1.4 J "~ eben8nlaßen 

: § 9 Abs. -1 Ziff. 

zugelflsEien werden .. Die auf den Baugrundstücken 
Kinderspielplätze sin d verbindllcb. 

1.5 Stellplätze und G8ragen 
(§ 9 AbB. 1 Ziff. 4 BBauG) 

im 

Garage~ und Stellplätze sind, sofern sie auf dem Grundst"; ck 
eusge .... nesen sind, nur in den dafür festgeEH'ftzten Flächen zu-
1~E8ig. Weitere notwendige Stellplätze oder Garagen könn~ ' n im 
Rahmen von § 23 Abs. 5 BsuNVC i. V.m. § 7 .A.bs. 3 LBO zuge!"' eSBen 
werden. 

1.6 Anschluß der Grundstücke an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs~ 1 Ziff. 11 BBauG) 
Ein ~~sehluß der Baugrundstücke an deL Hagellocher 
an die Herrenberger Streße CB 28) ist in bestimmten 
sehni tten nicht zulässig (siehe Planeintrag:) 

1.7 Geh-, Fahr- und Leitun~Brechte 
(§ 9 Aba. 1 Ziff. 21 BBauG) 
Die ausgewiesenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dienen 
1 .. der Einlegung von Versorgungs-und Entsorgungsleitung 
2. dem Zugang bzw. der Zufahrt der angrenzenden Grundstü 
Die I nanspruchnahme der Fläche ist durch eine Grunddiens 
kei t zwi schen dem Eigentümer llnd dem Begünstigten zu reg 



1.8 Sichtfelder 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 10 BBauG) 
Im Bereich der eingetragenen Sichtfel der sind sichtbehin ern-
da T>~utzungen Cz.B. Bepflanzung oder Einfriediß'ung) nur b s zu 
einer Höhe von ,70 m ab Fahrbahnoberkante zulässig. 

1.9 Anpflanzen von Bäumen und Sträucher n 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 25 BBauG) 
Die im B.bauungsplan eingetragenen Pflanzgebote di enen d r 
gestalterischen Einbindung yon Gewächshäusern, Stellplät . ,en, 
Farkflächen sowie dem privaten Kinderspielplatz _ 

1.10 Flächfm für die Lf;.ndwirtscheft und private GrünHachen 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1Su.1ß BBauGJ 
In der ausgewiesenen landwi rtschaftlichen Nutzfläche 
Hagellocher Weg und Herrp.nberger Straße CB 28) sind nur 
bBubetriebe zulässig. 
Nördlich der im Bebauungsplan ausgewiesenen landwirtscba 
lichen Erschließungswege können in der privaten Grünfläc :18 
schi rrbütten mit Satteldach und t alseitlger Giebelstelll 
zu 15 cbm zugelassen werd~n . 

. BauordnungsTAchtliehe Vorschriften 
nach § 1~~ ~sndesbeuordnung B&den-~ir t temberg (L30) vom 6.4.1 64 
in der FasF.ung vom 20.6.1972. -----

. . 
2 .1 Dtcb8usbild~g 

a) Dachausbi ldung im WA I WR 0 
De~bfor m: geneigte Dächer, Dachneigung ?2 - 32°. Versatz. der 
Dachflächen i~ First max. 1,0 ID. 
Bei symmetrischer Dachneigung Kniestock max. 0,5 m, bei 8ssymme-
trischer Dachneigung Kniestock bangseits max. 1,0 m, tals aits 
max. 0,5 m .. Dad-:ga uben sInd i Icht zulässig. 
Festsetzungen sieh~ untenstehende Skizze! 
F I rstrichtung siehe Planeintrag ! 

KN ~0.50m KN :s O.50m KN::: O. SOm KN ,::s. 05Üm 

b ) Da chausbi ldung im ~"' 1 si'ehe P\i:meintrag! 

2.2 Gsragen 

Gs.ragen am Heng e>ind als erdUberdeckte oder b'rdd-ruckgerag . 
BuszufUbren. _n 
r1ax .. R'dbe talaei tig :;,5 m bel den bergseitigen Garagen 



Berbgebung der Gebäude 
Grell e Fsrbtgne sowie glänzende Hateri aiien s:lr.d unzu i~ss 'g. 

Gestal tung privater Verkehrsflächen 
Garagenzufehrten und Einstellplätze sind in B e to n ve rbund8'~einen, 

R&sensteinen oder Kleinpflaster herzustellen. 

2.5 FläclH-m für .Aufscbüttungen uno. j"bgrebungen 

;"ufschi3.ttungen von rr'errassen E<ID Hnnggeliinde sind bis zu 1 ,.00 m 
2ulässig. Eei größeren Höhendifferenzen i s t das Gelände e lt-
sprechend zu staffeln. 

2.6 3t-:.itzoeuern 

Am Hanggelände sind Stützmauer n bis zur nähe des anstehen len
l 

nicht eufgefililten Geländes zulässig, wobei j edoct. eine m 3.X. 
Höhe von 1 1 50 m nicht überschritt en werder: darf .. 

Bei konstruktiv erforderlichen höheren Stützmauern, muß a ) 
1,50 m die Stützmauer terrassiert werden. 

2 .7 Elnfnec rgungen 

Zaure sind als Eir.friedi<:;ung€'n bis zu e- ine-r maxir:tcte>n Höhe 
'von \30m zuge lassen. 

Erläuterung zu 2.1 

KniestoCK gemessen 
von Oberkante Decke 

is Oberkante Mauerwerk 
,--, . .,.. ----:;:t"---'--



VERFAHRENSVERMERK E : 

1. AUFSTELLU NGSBESCHL USS: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

iim 28.Novem ber 1977 

§ 2 Ab\_ (1) Bunde:;bauge:;etz (8BauG l ·In 

der Fassung vom 18.8.1976 (BGB !. S. 2221) 

vom Gemeindera t der Unlversita1s:.tadt Tii-

bingen 

beschlossen und am 20. Februar 1978 

offBntlich bekanntgemacht. 

1 . 2. BURGER8ETEIllGUNG 

I 
I 
1 
! 

Die Burgerbeted igung erfolgte gem. § 2a 

Abs. 1 BBauG am 23. Februa.r 1978-

bzw. In oer bit vom 24. Februar 1978. 

3 AUSLEGUNGSBESCHLUSS: 

Der Gemeinderat hat am 17. April 1978 

den Bebauungsplan als Entwurf und dessen 

offenHiche Aus!eg'Jng beschlossen. 

4. ÖFFE NTLICHE AUS LEGUNG: 

Der Bebauungsplanentwurl mit B89rün· 

dung hat vom .4.0kto.berL97B .. . ... . . 

bis .6. NOVEMBEJt 19.18 .. In Tubingen 

öff errtlich ausgelegen. 

5. SATZ UNGSBESCHLUSS: 

, . 
Der Bebauungspla n wurde gemäß § 10 

88auG vom Gemeinderat der Untversi-

tätsstadt Tli bingen am 22. JanuaJ.1979 

als Satzung be s c hlo~sen . 

6. GENEHMIGUNG: 

Der Bebauungsplan wurde durch Erlaß 

mit Erlaß Nr.13-43ß005.2:-:-1037179 

genehrrllgt. 

7. INKRAFTTRE T EN: 

Die Genehmigu ng des Sebauungsplanes 

wurde am 21. Mqj 1979 

gemal~ ~ , 2 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 

wu rde der Behauungsplan rechtsverbindltch. 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


